Meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Vorsitzender des Rechtsausschusses Dr. Wolf,
lieber Herr Friehoff,
sehr geehrte Damen und Herren,
für die Einladung zu Ihrer heutigen Veranstaltung bedanke ich mich herzlich. Ich freue mich immer sehr auf die Gelegenheit, zu Ihnen und vor allen Dingen mit Ihnen sprechen zu können. Doch in diesem Jahr freue ich mich natürlich besonders. Denn die jüngste Entscheidung der Landesregierung, die Justiz weiter mit 300 zusätzlichen unbefristeten Kräften zu verstärken, gibt mir hier natürlich etwas Rückenwind.
Vor allen Dingen möchte ich mich aber auch für die wirklich gute Zusammenarbeit mit dem Deutschen Richterbund im letzten Jahr bedanken. Herr Friehoff und ich haben sehr viel miteinander gesprochen. Dabei sind wir uns fair und auf Augenhöhe begegnet. Ich bin der festen Überzeugung, dass das der gesamten Justiz dieses Landes genutzt hat. Zumindest viel mehr als so manches Gespräch übereinander.
Und auch Sie, lieber Herr Frank haben mir die Freude gemacht und sind zu einem langen Gespräch im kleinsten Kreise nach Düsseldorf gereist. Wir waren uns nach dem Gespräch einig, dass das sehr geholfen hat, nicht nur in atmosphärischer Hinsicht. Und gerade deswegen bedauere ich es aufrichtig, heute nicht die Zeit zu haben, Ihr Grußwort anhören zu können. 
Doch der Dienstag ist mit der Kabinettsitzung immer der Großkampftag jedes Ministers.
Lieber Herr Frank,
in diesem Jahr endet Ihre Amtszeit als Bundesvorsitzender des Deutschen Richterbundes. Sie haben sich aus vielen guten Gründen dafür entschieden, nicht wieder antreten zu wollen. Diese Gründe respektiere ich. Daher wünsche ich Ihnen heute für Ihre Zukunft alles erdenklich Gute!
Meine Damen und Herren,
„Dritte Staatsgewalt oder fünftes Rad am Wagen?“ - mit dieser etwas provokanten Frage hat der Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen die diesjährige Landesvertreterversammlung überschrieben. Es wird Ihnen nicht schwer fallen, meine Antwort auf diese Frage zu erahnen:
Eine funktionierende, unabhängige Justiz ist die zentrale Stütze des Rechtsstaats. Aber die Justiz ist noch mehr als das: Sie ist ein wesentlicher Standortfaktor, sie sichert das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen in die Geltung der Gesetze. Und: sie gibt mit den Ton an, in dem teils schwierige Konflikte in der Gesellschaft ausgetragen werden.
Wenn die Justiz diese Aufgaben gut erfüllen will, ist sie auf die Wertschätzung der Bevölkerung angewiesen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen den Gerichten vertrauen und sich fair behandelt fühlen. Wie steht es also um das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Justiz? 
Der Bericht der jährlich durch das Allensbach-Institut im Auftrag eines Rechtsschutzversicherers durchgeführten Untersuchung zum Vertrauen in das deutsche Rechtssystem kommt zu einem positiven Ergebnis. Dort heißt es: „Das Grundvertrauen der Bevölkerung in das deutsche Rechtssystem ist unverändert hoch: 69 Prozent der Bürger haben sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in die Gesetze, 65 Prozent in die Gerichte. Dies wird vor allem im Vergleich mit anderen staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen sichtbar: Größeres Vertrauen als der Justiz bringt die Bevölkerung nur kleineren und mittleren Unternehmen sowie der Polizei entgegen.“ Das Grundvertrauen der Bevölkerung in das deutsche Rechtssystem und die Gerichte ist danach unverändert hoch und stabil. Und diese Wertschätzung ist auch berechtigt !
Gerade im internationalen Vergleich kann sich unsere Justiz sehen lassen. 
Im Rahmen des EU-Justizbarometers ist ermittelt worden, wie die Unabhängigkeit der Justiz in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Deutschland belegt bei dieser Erhebung Platz 7 von 28 europäischen Staaten und liegt im internationalen Vergleich auf Platz 13 von 148 Ländern weltweit. Ich bin der Meinung, dass diese Ergebnisse das hohe Ansehen der Justiz in unserer Gesellschaft untermauern.
Aber natürlich mischt sich unter die ganz überwiegend positive Wahrnehmung der Justiz naturgemäß auch Kritik. Das liegt doch schon in der Natur der Sache, da wir nicht alle Entscheidungen im Konsens mit allen Beteiligten treffen können. Nach der Untersuchung des Allensbach-Instituts kritisieren die Befragten die Dauer der gerichtlichen Verfahren, eine als uneinheitlich wahrgenommene Rechtsprechung, zu komplizierte Gesetze und zu milde Strafen. Die genannten Punkte betreffen - abgesehen von der Kritik an der Gesetzgebung - die richterliche Unabhängigkeit und sind von mir deshalb nicht zu kommentieren oder zu bewerten. Mir ist es aber ein Anliegen, an dieser Stelle zu betonen, dass die Justiz in Nordrhein-Westfalen in der ganz großen Mehrzahl der Fälle schnell und effektiv arbeitet. Wir können bei den Gerichten und der Staatsanwaltschaft auf exzellente Juristinnen und Juristen zählen, die ihre Arbeit mit hohem persönlichen Einsatz und menschlichem Einfühlungsvermögen erledigen. Und aus diesem Grund kann die Justiz auch die hohen und stabilen Zustimmungswerte erreichen.
Zugleich führt uns die Kritik vor Augen, dass das schon erreichte Vertrauen ständig neu erarbeitet und ausgebaut werden muss. Und hier ist es natürlich auch die Aufgabe der Politik, gute Rahmenbedingungen zu schaffen.
Daher möchte ich drei Punkte herausgreifen, die wichtige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine dauerhafte Wertschätzung der Justiz sind:
Erstens:
Die Justiz muss zunächst weiterhin schnell und effektiv handeln können. Die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen sicherzustellen, ist Aufgabe der Landesregierung und des Haushaltsgesetzgebers, der wir verantwortungsvoll nachkommen. In Erfüllung dieses Auftrages haben wir bereits zur personellen Verstärkung der Justiz seit 2011 1.283 Planstellen und Stellen zusätzlich eingerichtet und insgesamt 135 kw-Vermerke konnten gestrichen werden. Dies haben wir getan, obwohl die Verfahrenseingänge in den letzten zehn Jahren insgesamt deutlich zurückgegangen sind. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass viele Verfahren unterschiedlichster Verfahrensarten schwieriger geworden sind und zum anderen will ich Ihnen nicht verschweigen, dass ich das Gefühl hatte, dass hier durchaus auch noch Nachholbedarf war.

Und auch nach der Silvesternacht hat die Landesregierung schnell gehandelt und bereits zwei Wochen später das 15-Punkte-Programm für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort vorgestellt. Auch hier stand die Tür wieder einen Spalt offen und ich habe meinen Fuß hineingestellt.
Zur konsequenten Umsetzung dieses Planes haben wir innerhalb von nur knapp 6 Wochen einen Nachtragshaushalt aufgestellt. Damit haben wir die Voraussetzungen für mehr Sicherheit und eine gestärkte Justiz geschaffen. Die Justiz soll rasch und nachhaltig verstärkt werden, um auf aktuelle Kriminalitätsschwerpunkte und Kriminalitätsphänomene reagieren zu können.
Konkret sollen zusätzliche 100 Planstellen für Richterinnen und Richter und weitere 100 zusätzliche Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte geschaffen werden. Verstärkt werden soll auch der Unterstützungsbereich. Hier sollen insgesamt 100 neue Stellen und Einstellungsermächtigungen im einfachen, mittleren und gehobenen Dienst geschaffen werden.
Damit sichern wir auch künftig, selbst unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen, den Rechtsfrieden in unserer Gesellschaft.
Aber auch der zweite Punkt ist mir sehr wichtig:
Die Justiz muss auch in Zukunft auf die qualifiziertesten und die motiviertesten Juristinnen und Juristen zurückgreifen können. Das führt zu einer Vielzahl von Fragen, natürlich auch der nach einer angemessenen Richterbesoldung, die immer Ausdruck einer Wertschätzung für die Justiz ist.
Erlauben Sie mir deshalb, das in den letzten Jahren zwischen den Berufsverbänden und der Landesregierung kontrovers diskutierte Thema der Besoldung anzusprechen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 5. Mai 2015 zur „Richterbesoldung“ erstmals konkrete Maßstäbe aufgestellt, anhand derer die Frage der Vereinbarkeit der Besoldung mit dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation zu überprüfen ist. Die Entscheidung ist aus meiner Sicht insbesondere auch deshalb zu begrüßen, weil sie die bisher eher vagen verfassungsrechtlichen Vorgaben anhand objektiv nachprüfbarer Kriterien konkretisiert und damit Rechtssicherheit auf einem potentiell konfliktträchtigen Themenfeld schafft. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss vom 17. November 2015 zur Besoldung von Beamtinnen und Beamten die zur „Richterbesoldung“ aufgestellten Grundsätze noch einmal bestätigt; sie finden damit gleichermaßen für Richterinnen und Richter sowie für Beamtinnen und Beamte Anwendung. Mit seiner Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht viele Fragen geklärt, die vorher sehr kontrovers diskutiert wurden. Und das ist wieder einmal ein Beweis dafür, wie wichtig und streitschlichtend eine unabhängig arbeitende Justiz in allen Ebenen ist.
In Ansehung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bietet die vom Finanzministerium erarbeitete Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2015/2016 im Land Nordrhein-Westfalen um größtmögliche Transparenz.
Die Gesetzesbegründung enthält umfängliche Ausführungen zur Methodik und zu den Grundlagen der vorgenommenen Berechnungen und soll auch den Betroffenen eine rechtliche Einordnung der vom Gesetzgeber beschlossenen Besoldungsanpassung ermöglichen.
Meine Damen und Herren,
ich möchte hier noch einen dritten Punkt ansprechen. Wenn wir über die öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung der Justiz sprechen, dann gehört dazu auch, wie sich die Justiz in der medialen Öffentlichkeit darstellt. In den letzten Jahren ist intensiv diskutiert worden, wie sehr das gerichtliche Verfahren für eine mediale Öffentlichkeit geöffnet werden sollte. Wir sind uns schnell darüber einig, dass es nicht das Ziel sein kann, dass Richterinnen und Richter einzelne Entscheidungen in Talkshows rechtfertigen oder das Fernsehen eine Kindesanhörung live aus den Gerichtssaal überträgt.
Die Arbeit unserer Gerichte findet in der Öffentlichkeit, aber nicht für unsere Öffentlichkeit statt. Das gilt natürlich auch für die Arbeit der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Es kann daher nicht das Ziel sein, Bild- und Tonübertragungen im gesamten öffentlichen Verfahren zuzulassen.
Allerdings werden wir uns schon der Frage stellen müssen, ob wir es in der Vergangenheit nicht zu sehr den Falschen überlassen haben, das öffentliche Bild der Justiz zu prägen.
Das strikte Verbot von Bild- und Tonaufnahmen im Gerichtssaal wird dem Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr vollständig gerecht, mitzubekommen, was unsere Justiz leistet. Daher hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe für eine „zeitgemäße Neufassung des § 169 GVG“ bereits im letzten Jahr in ihrem Abschlussbericht vorgeschlagen, dass Entscheidungsverkündungen der obersten Gerichtshöfe des Bundes grundsätzlich von Medien übertragen werden sollten. Das entspricht der Breitenwirkung der Entscheidungen dieser Gerichte. Zudem sollen Gerichtsverfahren für wissenschaftliche Zwecke in Bild und Ton dokumentiert werden können. Diesen Vorschlägen ist die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister im letzten Jahr gefolgt. Aber auch weitere Ansätze, wie die vom Gericht angeordnete und überwachte Übertragung der Sitzung in einen Nachbarraum innerhalb des Gerichts halte ich für bedenkenswert. Denn warum verknappen wir unser wichtigstes Gut - die Wahrheitsfindung? Ich bin der festen Überzeugung, dass uns dieses Thema in Zukunft sehr intensiv beschäftigen wird.
Meine Damen und Herren,
wenn wir heute über das Vertrauen und die Wertschätzung der Justiz in der Gesellschaft sprechen, dann klingt das natürlich sehr abstrakt.
Ich weiß, dass dieses Vertrauen durch die Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren durch Sie,  mit jedem einzelnen Gerichtsverfahren bei den Verfahrensbeteiligten und der Verfahrensöffentlichkeit täglich neu erarbeitet und bestätigt wird. Die hohe Wertschätzung der Justiz ist damit vor allem Ihre persönliche Leistung. Und dafür gebühren Ihnen Dank und Anerkennung.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
